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1. Vorwort 
 

Der Haushaltsplan 2026 inkl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 und dem auf-
zustellenden Haushaltssicherungskonzept wird als Entwurf in die Sitzung des Rates 
am 18.05.2026 mit der Vorlage Nr. 2026/299 eingebracht. Die Beschlussfassung ist 
für die Sitzung am 13.07.2026 terminiert. 
 
Angesichts der anhaltend angespannten finanziellen Situation der Stadt Leverkusen 
sollen mit diesem Bericht, flankierend zu den o. g. Haushaltsunterlagen, aktuelle In-
formationen zur Verfügung gestellt werden, die bei der Beurteilung der finanziellen 
Gesamtsituation und bei den anstehenden strategischen Beratungen und Beschlüs-
sen hilfreich sind. 
 
Aufgrund der o. g. Terminierung befindet sich die Verwaltung in der sogenannten 

vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW, da die Haushaltssatzung seit 

Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht werden konnte. Daher darf 

die Gemeinde ausschließlich 

 

➢ Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie 
rechtlich verpflichtet ist oder  

➢ die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind;  
➢ sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleis-

tungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Ver-
pflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen. 

 
Aus diesem Grund wurden seitens des Fachbereichs Finanzen die Aufwands- und 
Auszahlungsbudgets wie folgt zur Bewirtschaftung eingeschränkt: 
 

➢ Im konsumtiven Bereich wurden alle Ansätze zu 75 % gesperrt und 
➢ im investiven Bereich wurden die Ansätze neuer Maßnahmen komplett ge-

sperrt. 
 
Für die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben des § 82 GO NRW sind die Dezernats-
führungen verantwortlich. Weitergehende Freigabeanträge sind über die Dezernate 
gegenüber dem Fachbereich Finanzen zu begründen. 
 
Vor dem Hintergrund des derzeit laufenden Aufstellungsverfahrens zum Haushalt 
2026 legt die Verwaltung hiermit einen gekürzten Controllingbericht zur haushalts-
wirtschaftlichen Lage der Stadt Leverkusen vor. Eine Darstellung der gegenwärtigen 
Entwicklung im konsumtiven Bereich (Aufwendungen) ist obsolet, weil sich durch die 
vorläufige Haushaltsführung kein allgemeingültiges Bild ableiten lässt. 
 
Alle Zahlen des Controllingberichts basieren auf dem Haushaltsentwurf, der in den 
Rat am 18.05.2026 eingebracht wird und Grundlage für die politischen Beratungen 
sein wird. Insofern können sich hinsichtlich der geplanten Mittel für 2026 noch Ände-
rungen ergeben. 
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2. Finanzergebnis 
 

 

Investiver Haushalt gesamt: 
Geplante Mittel für 2026: 164.547.750,00 € 
Haushaltsreste inkl. Budgetverschiebungen: 84.940.159,93 € 
Verfügbares Gesamtbudget: 249.487.909,93 € 
Mittelabfluss Stand 04/2026: 20.070.939,91 € 
Mittelabfluss in Prozent: 8,04 % 
 
Der Mittelabfluss zeigt, dass die etatisierten Investitionen zu einem großen Anteil 
nicht im geplanten Umfang realisiert werden können, was natürlich auch teilweise 
den seit Jahresbeginn geltenden Restriktionen des § 82 GO (vorläufige Haushalts-
führung) geschuldet ist. Diese auch in den letzten Jahren in der Regel sich fortset-
zende Entwicklung bietet grundsätzlich das Potential, die regelmäßigen Hinweise der 
Bezirksregierung Köln im Rahmen der Haushaltsverfügungen hinsichtlich einer Re-
duzierung und Priorisierung von Investitionsmaßnahmen bei der Fortschreibung der 
Planungen intensiv zu prüfen. Der sich hieraus ergebende mögliche geringere Ab-
schreibungs- und Unterhaltungsaufwand kann einen wichtigen Beitrag zur erforderli-
chen Haushaltskonsolidierung der kommenden Jahre leisten. Möglicherweise aus 
den ausbleibenden Investitionen resultierende Reparatur- und Sanierungsaufwen-
dungen sind hierbei allerdings auch im Blick zu behalten und ins Verhältnis zu den 
Investitionsfolgekosten zu setzen. 
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3. Ergebnisplan 
 

 
 
 

Besonderheiten: 
 
Insgesamt: Es handelt sich überwiegend um Werte inklusive von Jahressollstellun-
gen, also der Erfassung von Forderungen, deren Fälligkeit erst im weiteren Verlauf 
des Jahres 2026 eintritt. Dies betrifft vor allem die Zeile 01 -Steuern- mit den unterge-
ordneten Bereichen Grundsteuer und Gewerbesteuer. Zu bestimmten Einzelwerten 
wird im weiteren Verlauf noch separat berichtet. 
 
Zeile 08 -aktivierte Eigenleistungen: Diese werden im Rahmen der Erstellung des 
Jahresabschlusses 2026 zentral erfasst und gebucht. Eine unterjährige Verbuchung 
erfolgt nur in Ausnahmefällen. 
 
Zeile 19 -Finanzerträge: Diese Position umfasst größtenteils die Konsolidierungsbei-
träge/Ausschüttungen der städtischen Beteiligungen, die ebenfalls erst in der Regel 
unterjährig bzw. zum Jahresabschluss verbucht werden. 
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4. Gewerbesteuerentwicklung  
 

 
Details und Erläuterungen siehe 5. 
 

5. Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Rettungsdienstgebühren 
 

 
 
Gewerbesteuer: 
Hinsichtlich des aktuellen IST bei der Gewerbesteuer wird darauf hingewiesen, dass 
derzeit in einer Größenordnung von rd. 20 Mio. € potentielle Ausbuchungen von For-
derungen durch ausgesetzte Fälle aus Vorjahren im Raum stehen, die zu entspre-
chenden Reduzierungen der Erträge führen könnten. Hier sind in der Regel juristi-
sche Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt anhängig, deren Ausgang abgewar-
tet werden muss. Dies sind grundsätzlich keine neuen Sachverhalte, jedoch muss 
bei der Kalkulation der Gewerbesteuer des laufenden Jahres dieses Risiko im Fokus 
behalten werden. Inwiefern diese Tatbestände tatsächlich zum Tragen kommen, liegt 
außerhalb der Einflusssphäre der Stadt Leverkusen. Solche Sachverhalte sind aller-
dings Einmaleffekte ohne strukturelle Auswirkungen auf die Folgejahre. 
 
Grundsteuer B: 
Der geplante Ansatz bei der Grundsteuer B setzt die mit dem Haushaltsentwurf und 
dem Haushaltssicherungskonzept verbundene Erhöhung der Grundsteuer voraus, 
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über die noch ein entsprechender Ratsbeschluss (Vorlage Nr. 2026/0168) herbeige-
führt werden  muss. Den Einzahlungen liegt noch der unveränderte Hebesatz zu-
grunde.  Dies gilt gleichermaßen auch für die Grundsteuer A, die jedoch angesichts 
der deutlich geringeren finanziellen Dimension für den Haushalt insgesamt von unter-
geordneter Bedeutung ist.

Rettungsdienstgebühren

Die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen bei den Rettungsdienstgebühren
weist  darauf hin, dass die Dimension des  Planwertes  im Verlauf des Jahres 2026 er-
reicht werden  kann.

6.  Liquiditätskreditentwicklung 
 

 
 
Zur Gewährleistung der dauerhaften Liquidität, hat der Rat der Stadt Leverkusen am 
15.12.2025 mit der Vorlage Nr. 2025/0050 die Verwaltung ermächtigt, im Jahr 2026 
Liquiditätskredite zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit bis zu einer Gesamt-
summe von 1.500.000.000 € aufnehmen zu dürfen. Dies entspricht analog dem  
§ 5 der Haushaltssatzung 2026, für die ein Beschluss durch den Rat am 13.07.2026 
vorgesehen ist. 
 




